
Weinböhla, den 09.03.2022

Protokoll
der 19. Sitzung des Verwaltungsausschusses

am : 08.03.2022
im: Sitzungssaal im Rathaus
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 18:10 Uhr

Mitglieder des Verwaltungsausschusses: 10

Anwesend: 10

Vorsitzender
Herr Siegfried Zenker

Gemeinderäte
Frau Marion Fröbel
Frau Bettina Grumbach
Herr Eckhard Häßler
Frau Uta Kunze
Frau Brigitte Lipeck
Frau Angelika Meyer-Overheu
Herr Hans-Jürgen Stendal in Vertretung für GR Rietz
Herr Andreas Weidmann
Frau Anett Wießner

Von der Gemeindeverwaltung
Frau Tina Freytag
Frau Claudia Funk
Herr Ronald Schindler

Abwesend:

Gemeinderäte
Herr Joachim Rietz entschuldigt - privat verhindert

Bürgermeister Zenker eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und
Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen.

Zur Bestätigung des Protokolls werden Gemeinderätin Fröbel und Gemeinderat Häßler bestellt.

1. Protokollbestätigung der 18. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 25.01.2022
Das Protokoll der 18. Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 285.01.2022 wird bestätigt.

2. Finanzangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anmerkungen.

3. Grundstücksangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anmerkungen.
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4. Beschluss des Betriebsgutachtens für den Körperschaftwald der Gemeinde Weinböhla für
den Planungszeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2027
Vorlage: 0430/2021
Durch den Staatsbetrieb Sachsenforst wurde der Gemeinde Weinböhla mit Schreiben vom
14. Dezember 2021 das beiliegende forstliche Betriebsgutachten für den Körperschaftswald
der Gemeinde Weinböhla für den Planungszeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2027
übersandt. Das Betriebsgutachten wurde im Rahmen der forsttechnischen Betriebsleitung
durch den Staatsbetrieb Sachsenforst erstellt. Wie vom Staatsbetrieb Sachsenforst mitgeteilt,
wurden aufgrund der 2018/19 angedachten Novellierung des Sächsischen Waldgesetzes
(SächsWaldG) und der damit im Raum stehenden veränderten Aufgaben und Zuständigkeiten
des Staatsbetriebes Sachsenforst gegenüber dem Körperschaftswald die
Forsteinrichtungsarbeiten vorübergehend ausgesetzt. Weiterhin war im Forstbezirk Dresden
die die Forsteinrichtungsarbeiten koordinierende Stelle des Referenten für Privat- und
Körperschaftswald nicht besetzt, so dass es zu einem erneuten Verzug des Abschlusses der
Arbeiten kam.

Die Forstbetriebsplanung im beiliegenden Betriebsgutachten umfasst eine ca. 5,8 ha große
Waldfläche, die sich im Eigentum der Gemeinde Weinböhla befindet und wird zur
Planungsgrundlage für die jährlich zu erstellenden Wirtschaftspläne (§ 22 SächsWaldG). Für
die Flächen besteht ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst. Gemäß
§ 48 Abs. 2 SächsWaldG hat die Gemeinde über den periodischen Betriebsplan zu
beschließen.

Beschlussfassung:
Der Verwaltungsausschuss beschließt das Betriebsgutachten für die im Eigentum der
Gemeinde Weinböhla befindlichen Waldflächen für den Planungszeitraum 01. Januar 2018
bis 31. Dezember 2027.

Abstimmungsergebnis:
Mitglieder des Gremiums: 10
Anwesende des Gremiums: 10
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: keine
Enthaltung: keine
Beschlussnummer: 73/19/2022

5. Sonstiges
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anmerkungen.

Zenker Gemeinderat
Bürgermeister

Funk Gemeinderat
Protokollabfassung


